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Gesetz zur Einsparung von Energie  und  zur Nutzung 
erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in 
Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz – GEG)

vom 8. August 2020

• Das Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, der Richtlinie über 
Energieeffizienz und der Richtlinie zur Förderung der Nutzung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen 

• Das Gesetz trat am 1. November 2020 in Kraft
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Neuerungen im Überblick
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Unterschiede zwischen EnEV 2016 und GEG 2020 -
Überblick

Inhalte EnEV 2016 GEG 2020

Anforderungen 

Neubau

maximal zulässiger Jahres-Primärenergiebedarf entsprechend dem 0,75-

fachen Jahres-Primärenergiebedarf eines Referenzgebäudes

maximal zulässiger Transmissionswärmeverlust entsprechend dem 1,0-fachen 

Transmissionswärmeverlust eines Referenzgebäudes

Deckelung des maximal zulässigen 

Transmissionswärmeverlusts (EnEV 

2016, Anlage 1, Tabelle 2)

entfällt

Nachweis-

verfahren 

Neubau

Wohn- und Nichtwohngebäude nach 

DIN V 18599:2011-12

Wohn- und Nichtwohngebäude nach 

DIN V 18599:2018-09

Wohngebäude alternativ nach DIN 

V 4108-6 und DIN V 4701-10

Bis zum 31. Dezember 2023

Wohngebäude alternativ nach DIN V 

4108-6 und DIN V 4701-10

Berücksichtigung von 

Wärmebrücken nach DIN 4102, 

Beiblatt 2:2006-03

Berücksichtigung von Wärmebrücken 

nach DIN 4102, Beiblatt 2:2019-06

Wohngebäude:

Gebäudeautomation im Nachweis: 

Klasse C

Wohngebäude:

Gebäudeautomation im Nachweis: 

Klasse A, B oder C

Innovationsklausel: Nachweis über 

Einhaltung von CO2-Emissionen
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Unterschiede zwischen EnEV 2016 und GEG 2020 -
Überblick

Inhalte EnEV 2016 GEG 2020

Dokumentation 

Neubau

Energieausweis mit Angabe der energetischen Qualität in kWh/(m²a)

Zusätzlich verpflichtende Angabe von 

CO2-Emissionen

Anforderungen 

Bestand

Einhaltung zulässiger Wärmedurchgangskoeffizienten bei baulichen 

Maßnahmen und Einzelanforderungen an die Anlagentechnik; bei 

umfangreichen Maßnahmen Nachweis wie bei Neubauten 

Innovationsklausel: Nachweis über 

Einhaltung von CO2-Emissionen

Innovationsklausel: „Quartiersansatz“

Dokumentation 

Bestand

Energieausweis mit Angabe der energetischen Qualität in kWh/(m²a)

Zusätzlich verpflichtende Angabe von 

CO2-Emissionen
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Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des 

Wärme- und Kälteenergiebedarfs
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Deckung des Wärmeenergiebedarfs

Bei Nutzung von:

Solarenergie: 15%

Gasförmige Biomasse: 30%

Flüssige/feste Biomasse: 50%

Geothermie/Umweltwärme: 50%

Pauschalisierung bei therm. Solaranlagen:

EFH/ZFH: mind. 0,04 m² Aperturfläche

je m² Nutzfläche

MFH: mind. 0,03 m² Aperturfläche

je m² Nutzfläche

Pauschalisierung bei PV-Anlagen:

Nennleistung mindestens 0,03 kW je m² 

Nutzfläche geteilt durch die Anzahl der 

beheizten oder gekühlten Geschosse

Anteile erneuerbarer Energien gem. GEG
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Des Weiteren besteht die Möglichkeit „Ersatzmaßnahmen“ zu ergreifen:

• Nutzung von Abwärme (beispielsweise Abwärmenutzung durch Wärmepumpen oder 

Wärmerückgewinnung). 

• Nutzung von Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen mit einem Deckungsanteil 

des Wärmeenergiebedarfs von mind. 50 %. 

• Anschluss an ein Netz der Nah- oder Fernwärmeversorgung, das auf Basis 

erneuerbaren Energien über Kraft-Wärme-Kopplung oder Abwärme betrieben wird.

• Auch mit verbessertem Wärmeschutz, der zu einer Unterschreitung der GEG-

Anforderungen um mindestens 15 % führt, werden die Anforderungen des 

Gesetzes im Sinne einer Ersatzmaßnahme erfüllt.

Anteile erneuerbarer Energien gem. GEG
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Anrechnung von Strom aus erneuerbaren Energien 
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Anrechnung von Strom aus erneuerbaren Energien

dabei ist

QP anrechenbarer Jahres-Primärenergiebedarf in kWh (vom Jahres-

Primärenergiebedarf des auszuführenden Gebäudes in Abzug zu bringen)

Pnenn Nennleistung der PV-Anlage in kWP

Qf,AT jährlicher absoluter elektrischer Endenergiebedarf der Anlagentechnik in kWh

QP,max zulässiger Jahres-Primärenergiebedarf des Gebäudes in kWh 

(0,75 x QP,Referenzgebäude)

* Der Stromspeicher muss mindestens eine Nennkapazität von 1 kWh je kW 

installierter Nennleistung aufweisen.

Anrechenbarer Jahres-Primärenergiebedarf QP 

Nennleistung [kWP/AN] multipliziert mit der Anzahl der 

beheizten oder gekühlten Geschosse

< 0,03 ≥ 0,03

ohne Stromspeicher

QP,max = 0,3 x QP,max

QP = 150 x Pnenn QP = 150 x Pnenn + 0,7 x Qf,AT

mit Stromspeicher *

QP,max = 0,45 x QP,max

QP = 200 x Pnenn QP = 200 x Pnenn + 1,0 x Qf,AT

Wohngebäude
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Beispiel 1:

• Gebäudenutzfläche AN = 200 m² 

• Geschossanzahl 2

• Anforderungswert Jahres-Primärenergiebedarf QP,max = 52,5 kWh/(m²∙a) 

• Nennleistung der PV-Anlage Pnenn = 3 kWP (entspricht Pauschalansatz für die 

Anforderungen an die Nutzung erneuerbarer Energien Pnenn = 0,03 x 200/2 = 3 kWP)

• jährlicher absoluter elektrischer Endenergiebedarf der Anlagentechnik einer 

Gas-Brennwertheizung Qf,AT = 800 kWh 

• mit Stromspeicher (Nennkapazität 3 kWh)

Die Nennleistung [kW/AN] multipliziert mit der Anzahl der beheizten oder gekühlten Geschosse 

3 kWP/200 m² x 2 ergibt 0,03, d. h. der Endenergiebedarf der Anlagentechnik darf 

berücksichtigt werden (rechte Spalte in vorheriger Tabelle).

Die anrechenbare Korrektur des Jahres-Primärenergiebedarfs für das Gebäude beträgt 

QP = 200 x Pnenn + 1,0 x Qe,AT

QP = 200 x 3 + 1,0 x 800 = 1.400 kWh/a bzw. 7 kWh/(m²∙a)

Die maximal anrechenbare Höhe der Korrektur beträgt 45 % von QP,max

QP,max = 52,5 *0,45, also 23,6 kWh/(m²∙a). Somit darf der Wert QP = 7 kWh/(m²∙a)

abgezogen werden.

Anrechnung von Strom aus erneuerbaren Energien

Wohngebäude
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Beispiel 2:

• Gebäudenutzfläche AN = 200 m² 

• Geschossanzahl 2

• Anforderungswert Jahres-Primärenergiebedarf QP,max = 52,5 kWh/(m²∙a) 

• Nennleistung der PV-Anlage Pnenn = 8 kWP

• jährlicher absoluter elektrischer Endenergiebedarf der Anlagentechnik einer Luft/Wasser-

Wärmepumpe Qf,AT = 5.500 kWh 

• mit Stromspeicher (Nennkapazität 8 kWh)

Die Nennleistung [kW/AN] multipliziert mit der Anzahl der beheizten oder gekühlten Geschosse 

8 kWP/200 m² x 2 ergibt 0,08, d. h. der Endenergiebedarf der Anlagentechnik darf 

berücksichtigt werden (rechte Spalte in vorheriger Tabelle).

Die anrechenbare Korrektur des Jahres-Primärenergiebedarfs für das Gebäude beträgt 

QP = 200 x Pnenn + 1,0 x Qe,AT

QP = 200 x 8 + 1,0 x 5.500 = 7.100 kWh/a bzw. 35,5 kWh/(m²∙a)

Die maximal anrechenbare Höhe der Korrektur beträgt 45 % von QP,max

QP,max = 52,5 *0,45, also 23,6 kWh/(m²∙a). Somit darf der Wert QP = 23,6 kWh/(m²∙a)

abgezogen werden.

Anrechnung von Strom aus erneuerbaren Energien

Wohngebäude
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Excel-Tool zum Gebäudeenergiegesetz 2020

https://www.uni-kassel.de/fb06/institute/architektur/fachgebiete/bauphysik/downloads



Fachtagung Energieberatung 2021

Folie 14

Bestandsgebäude
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Übersicht Anforderungen 
Wohngebäude - Bestand

Änderung, Ersatz 

und Erneuerung von 

Außenbauteilen

- max. Wärmedurch-

gangskoeffizienten

Bauteil Umax in W/(m²K)

Außenwände UAW  0,24

Fenster

Verglasungen

UW  1,3 bis 1,4

Ug  1,1

Außentüren UT  1,8

Decken, Dächer UD  0,20 bis 0,24

Decken und Wände gegen 

unbeheizte Räume oder Erdreich

Uu bzw. UG  0,30 bis 0,50

Decken nach unten an Außenluft UG  0,24
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Übersicht Anforderungen 
Wohngebäude - Bestand

Änderung, Ersatz 

und Erneuerung von 

Außenbauteilen

- max. Wärmedurch-

gangskoeffizienten

oder

- Primärenergiebedarf

QP,max,Bestand = 

1,4 QP, Referenzgebäude

und

- hüllflächenbezogener 

Transmissions-

wärmeverlust *

HT‘,max,Bestand = 

1,4 HT‘,Höchstwert

Gebäudetyp
Höchstwerte des spezifischen 

Transmissionswärmeverlusts

freistehendes 

Wohngebäude mit AN ≤ 350 m² HT‘ = 0,40 W/(m2K)

mit AN > 350 m² HT‘ = 0,50 W/(m2K)

einseitig angebautes 

Wohngebäude
HT‘ = 0,45 W/(m2K)

alle anderen Wohngebäude HT‘ = 0,65 W/(m2K)
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Eine Vereinbarung über die gemeinsame Erfüllung der Anforderungen nach § 50 
Absatz 1 (140 %-Regel) stellt sicher, dass die von der Vereinbarung erfassten 
geänderten Gebäude in ihrer Gesamtheit die Anforderungen nach § 50 Absatz 1 
erfüllen. 

Jedes geänderte Gebäude, das von der Vereinbarung erfasst wird, muss eine 
Mindestqualität der Anforderungen an die wärmeübertragende Umfassungsfläche 
einhalten. Die Mindestqualität gilt als erfüllt, wenn die Wärmedurchgangskoeffizienten 
der geänderten Außenbauteile jedes einzelnen Gebäudes die Höchstwerte der 
Wärmedurchgangskoeffizienten nach § 48 in Verbindung mit Anlage 7 um nicht mehr 
als 40 Prozent überschreiten.

Alle Gebäude gemeinsam: QP,max,Bestand = 1,4 QP,Referenzgebäude

HT'max,Bestand = 1,4 HT'Höchstwert (Höchstwert s. Folie 16)

Jedes Gebäude mindestens: Umax = 1,4 UHöchstwert Anlage 7 (Höchstwert s. Folie 15)

Innovationsklausel Abs. 3 - "Quartiersansatz" 

Wohngebäude im Bestand
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Beispiel: Betrachtung von zwei MFH

Innovationsklausel  § 103 Abs. 3 - "Quartiersansatz" 

Wohngebäude im Bestand

Anforderungen Gebäude 1

QP,max,Bestand = 1,4 QP,Referenzgebäude

HT'max,Bestand = 1,4 HT'Höchstwert

Anforderungen Gebäude 2

QP,max,Bestand = 1,4 QP,Referenzgebäude

HT'max,Bestand = 1,4 HT'Höchstwert

Nachweis Gebäude 1

QP,Bestand = 1,8 QP,Referenzgebäude

HT'Bestand = 1,6 HT'Höchstwert

(die U-Werte der geänderten Außenbauteile 

jedes einzelnen Gebäudes dürfen die Werte 

in Anlage 7 um nicht mehr als 40 Prozent 

überschreiten)

Nachweis Gebäude 2

QP,Bestand = 1,0 QP,Referenzgebäude

HT'Bestand = 1,2 HT'Höchstwert



Fachtagung Energieberatung 2021

Folie 19

Übersicht Anforderungen 
Wohngebäude - Bestand

Änderung, Ersatz 

und Erneuerung von 

Außenbauteilen

- max. Wärmedurch-

gangskoeffizienten

oder

- Primärenergiebedarf

QP,max,Bestand = 

1,4 x QP, Referenzgebäude

und

- hüllflächenbezogener 

Transmissions-

wärmeverlust *

HT‘,max,Bestand = 

1,4 x HT‘Höchstwert

Erweiterung und Ausbau eines 

Gebäudes um beheizte oder gekühlte 

Räume

Bei Erweiterung um mehr als 50 m² 

zusammenhängende Nutzfläche

Anforderungen an sommerlichen 

Wärmeschutz sind einzuhalten

hüllflächenbezogener Transmissions-

wärmeverlust

HT‘,max,Erweiterung = 1,2 x HT‘,Referenzgebäude
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Bei Wohngebäuden darf der spezifische, auf die wärmeübertragende 
Umfassungsfläche bezogene Transmissionswärmeverlust (HT‘-Wert) der 
Außenbauteile des ausgebauten Bereichs das 1,2-fache des entsprechenden Wertes 
des Referenzgebäudes nicht überschreiten.

Anforderungswerte bei Erweiterung und des Ausbaus von 
Gebäuden - Wohngebäude 

Bauteil Fläche 

[m²]

U-Werte / UWB-Wert

Referenzgebäude

[W/(m²K)]

U-Werte / UWB-Wert

Ausbau

[W/(m²K)]

Außenwand Giebel Nord 16,5 0,28 0,6

Außenwand Giebel Süd 16,6 0,28 0,6

Fenster Giebel Nord 1,8 1,3 0,95

Fenster Giebel Süd 1,8 1,3 0,95

Dachflächenfenster Ost 4,0 1,4 1,3

Dachflächenfenster West 4,0 1,4 1,3

Dachschräge Ost 36,7 0,2 0,18

Dachschräge West 36,7 0,2 0,18

oberste Geschossdecke 40,8 0,2 18

Wärmebrückenzuschlag 0,05 0,1

HT,Anf.‘ = 1,2 x HT,Ref.‘ = 0,35 W/(m²K) > HT,vorh.‘ = 0,33 W/(m²K) 
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Nachrüstung, Betriebsverbot

Fristen:

- Betriebsverbot für mehr als 30 Jahre 

alte Heizkessel

- eingeschränkte Möglichkeiten des 

Einbaus von Heizkesseln, die mit 

Heizöl oder mit festem fossilem 

Brennstoff beschickt werden ab 2026

sofort:

- Kesselregelung

- Raumtemperaturregelung

- Rohrleitungsdämmung

- Dämmung von obersten Geschoss-

decken

Übersicht Anforderungen 
Wohngebäude - Bestand

Änderung, Ersatz 

und Erneuerung von 

Außenbauteilen

- max. Wärmedurch-

gangskoeffizienten

oder

- Primärenergiebedarf

QP,max,Bestand = 

1,4 x QP, Referenzgebäude

und

- hüllflächenbezogener 

Transmissions-

wärmeverlust *

HT‘,max,Bestand = 

1,4 x HT‘Höchstwert

Erweiterung und Ausbau eines 

Gebäudes um beheizte oder gekühlte 

Räume

Bei Erweiterung um mehr als 50 m² 

zusammenhängende Nutzfläche

Anforderungen an sommerlichen 

Wärmeschutz sind einzuhalten

hüllflächenbezogener Transmissions-

wärmeverlust

HT‘,max,Erweiterung = 1,2 x HT‘,Referenzgebäude
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Innovationsklausel (§ 103)
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Kategorie Energieträger Emissionsfaktor

(g CO2-Äquivalent 

pro kWh)

Fossile Brennstoffe

Heizöl 310

Erdgas 240

Steinkohle 400

Biogene Brennstoffe

Biogas 140

Bioöl 210

Holz 20

Strom netzbezogen 560

Nah-/Fernwärme aus 

Heizwerken

gasförmige und flüssige 

Brennstoffe

300

erneuerbarer Brennstoff 60

Emissionsfaktoren 
(auszugsweise aus Gebäudeenergiegesetz)

Bei der Referenztechnik ist ein Gas-Brennwertkessel vorgesehen!
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Die Anforderungen des GEG gelten als erfüllt, wenn ein Wohngebäude so 
errichtet wird, dass die Treibhausgasemissionen des Gebäudes gleichwertig 
(zum Jahres-Primärenergiebedarf) begrenzt werden und der Höchstwert des 
Jahres-Endenergiebedarfs für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung und 
Kühlung das 0,75-fache des Referenzgebäudes nicht überschreitet.

Der spezifische, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogene 
Transmissionswärmeverlust (HT') darf das 1,2-fache des entsprechenden 
Referenzgebäudes nicht überschreiten.

XCO2,max = 0,75 XCO2,Referenzgebäude

Qf,max = 0,75 Qf,Referenzgebäude

HT'max = 1,2 HT',Referenzgebäude

Innovationsklausel § 103 Abs. 1 - Wohngebäude Neubau
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Beispiel MFH 
Berechnungen nach DIN V 4108-6/4701-10

Innovationsklausel § 103 Abs. 1 - Wohngebäude Neubau

Anforderungen

QP,max = 41,6 kWh/(m²a)

Qf,max = 0,75 x Qf,Ref. = 0,75 x 49,1 = 36,83 kWh/(m²a)

XCO2,max = 0,75 x Qf,Ref. x xCO2 = 0,75 x 49,1 kWh/(m²a) x 240 g/kWh = 8838 g/(m²a) = 8,84 kg/(m²a)

HT‘max = 1,2 x HT',Ref. = 1,2 x 0,41 = 0,49 W/(m²K)

Nachweis möglich mit Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Jahresarbeitszahl von 5,3!

QP = 28,3 kWh/(m²a)

Qf = 15,7 kWh/(m²a)

XCO2 = 15,7 kWh/(m²a) x 560 g/kWh = 8792 g/(m²a) = 8,79 kg/(m²a)

HT' = 0,49 W/(m²K)
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Die Anforderungen des GEG gelten als erfüllt, wenn ein Wohngebäude so 
geändert wird, dass die Treibhausgasemissionen des Gebäudes gleichwertig 
(zum Jahres-Primärenergiebedarf) begrenzt werden und der Höchstwert des 
Jahres-Endenergiebedarfs für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung und 
Kühlung das 1,4-fache des Referenzgebäudes nicht überschreitet.

XCO2,max = 1,4 XCO2,Referenzgebäude

Qf,max = 1,4 Qf,Referenzgebäude

Innovationsklausel § 103 Abs. 2 - Wohngebäude Bestand
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Innovationsklausel § 103 Abs. 2 - Wohngebäude Bestand

Anforderungen

QP,max = 77,7 kWh/(m²a)

Qf,max = 1,4 x Qf,Ref. = 1,4 x 49,1 = 68,7 kWh/(m²a)

XCO2,max = 1,4 x Qf,Ref. x xCO2 = 1,4 x 49,1 kWh/(m²a) x 240 g/kWh = 16498 g/(m²a) = 16,5 kg/(m²a)

Nachweis mit Gas-Brennwert und therm. Solartechnik (Referenztechnik)

QP = 77,3 kWh/(m²a)

Qf = 68,7 kWh/(m²a)

XCO2 = 68,7 kWh/(m²a) x 240 g/kWh = 16,5 kg/(m²a)

HT' = 0,62 W/(m²K) < HT'max = 0,7 W/(m²K) "normale Anforderung" 

=> kein Vorteil gegenüber "normaler" Bilanzierung

Beispiel MFH 
Berechnungen nach DIN V 4108-6/4701-10
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Innovationsklausel § 103 Abs. 2 - Wohngebäude Bestand

Anforderungen

QP,max = 77,7 kWh/(m²a)

Qf,max = 1,4 x Qf,Ref. = 1,4 x 49,1 = 68,7 kWh/(m²a)

XCO2,max = 1,4 x Qf,Ref. x xCO2 = 1,4 x 49,1 kWh/(m²a) x 240 g/kWh = 16498 g/(m²a) = 16,5 kg/(m²a)

Nachweis mit Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Jahresarbeitszahl von 3,3

QP = 77,3 kWh/(m²a)

Qf = 29,4 kWh/(m²a)

XCO2 = 29,4 kWh/(m²a) x 560 g/kWh = 16,5 kg/(m²a)

HT' = 0,88 W/(m²K) > HT'max = 0,7 W/(m²K) "normale Anforderung" 

=> HT' kann höher sein gegenüber "normaler" Bilanzierung

Beispiel MFH 
Berechnungen nach DIN V 4108-6/4701-10
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Energieausweise, Bekanntmachungen
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Bekanntmachung zum Gebäudeenergiegesetz 
Muster Energiebedarfsausweis Wohngebäude

Pflicht gem. Gebäudeenergiegesetz 

Auszug aus dem Gebäudeenergiegesetz 
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Bekanntmachung zum Gebäudeenergiegesetz 
Muster Energieverbrauchsausweis Wohngebäude

Auszug aus dem Gebäudeenergiegesetz 
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Bauteil Konstruktion

Baualtersklasse

Bis 

1918

1919 

bis 

1948

1949 

bis 

1957

1958 

bis 

1968

1969 

bis 

1978

1979 

bis 

1983

1984 

bis 

1994

1995 

bis 

2001

ab 2002

Pauschalwert für den Wärmedurchgangskoeffizienten in W/(m²·K)

Dach (auch 

Wände zwischen 

beheiztem und 

unbeheiztem 

Dachgeschoss)

Massive 

Konstruktion
2,1 2,1 2,1 1,3 1,3 0,60 0,40 0,30 0,20

Holzkonstruktion 2,6 1,4 1,4 1,4 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20

Oberste 

Geschossdecke 

(auch 

Geschossdecke 

nach unten gegen 

Außenluft, z.B. 

über 

Durchfahrten)

Massive Decke 2,1 2,1 2,1 2,1 0,60 0,60 0,30 0,30 0,20

Holzbalkendecke 1,0 1,0 0,80 0,70 0,60 0,40 0,30 0,30 0,20

Regeln zur Datenaufnahme und Datenverwendung 

Pauschalwerte für Wärmedurchgangskoeffizienten - Auszug
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Regeln für Energieverbrauchswerte im Wohngebäudebestand

Darstellung von Leerstandszuschlägen im Energieausweis 
Wohngebäude (Beispiel)

Neuerungen bei der Leerstandskorrektur!
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Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte

im Nichtwohngebäudebestand

Tabelle mit Teilenergiekennwerten nach Gebäudekategorien
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Weiterentwicklung Gebäudeenergiegesetz und Normung

Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes werden im Jahr 2023 überprüft. 

Die für Wohngebäude alternative Berechnungsmöglichkeit des Jahres-
Primärenergiebedarfs nach DIN V 4108-6 in Verbindung mit DIN V 4701-10 ist nur 
noch bis zum 31. Dezember 2023 zulässig. An diese Stelle soll ein vereinfachtes 
Tabellenverfahren gemäß Teil 12 der Normenreihe DIN V 18599 treten. 

Zur Umsetzung des vereinfachten Nachweisverfahrens für neu zu errichtende 
Nichtwohngebäude wird ebenfalls in 2020 ein Tabellenverfahren als Teil 13 der 
DIN V 18599 veröffentlicht. 

Derzeit in Bearbeitung ist die „Untersuchung zu Energieausweisen für Effizienzhäuser 
Plus“. 

Die Neufassung der DIN V 18599 ist als DIN TS 18599 für 2023 vorgesehen.

Derzeit erfolgt die Überarbeitung DIN 4108-2 mit dem Schwerpunkt "sommerlicher 
Wärmeschutz".


